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... . auch das ist ein Jäger ;-)) 

Wie krank muss man sein ? 

http:IIWII'Iw.youtube.corniWatcfl ?v~boF lt99eVG U&feau re~rer a ed 

Jäger haben nicht nur zur Tierwelt ein gestörtes Verhältnis 

Aus vermutli ch lieheberrechtlichem Hinweis mussten w irzwei Bilder vorläufig zurück stellen! 

Nachdem Wir auf diesen Jäger hngeWiesen hatten, wurd unsere Webseite von einem Hacker heim 
gesucht und blockiert. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet 

Belohnung!! 

Wer kennt den Autor dieses Bildes ? Hiebei handlt es sich um eine Straftat 
und wir zahlen 1 000,-€ Belohnung wer uns diesen Jäger nennen kann ! 

Die Mittäterin ist jetzt bekannt und gerade mal 17 Jahre alt, der Jäger Gerhard TBC ist Gott sei 
Dank nicht mehr unter uns, er soll s ich selbst gerichtet haben!!! sie wird eine Strafanzeige wegen 
Verstoßes gegen §22 BJG erhalten. 

Hier war das Foto, dass durch 
Hartmann Jenal rechtswidrig verendet 

wurde, und für das er eine 
Unterlassungserklärung unterschrieben 

hat. Es ist nun auch Gegenstand der 
Schadensersatz und 
Urheberrechtsklage. 

Ein Jäger mit der eigenen lnterpertatlon von Gesetzen 

Bezug nehmend auf Ihre Belohnung in der Sparte Pranger 

Ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, sollten Sie vorher besser recherchieren, ob es sich beim 
Inhalt des Bildes tatsächlich um eine Straftat im Sinne des§ 22 BJagdG handelt oder nicht. 

Ich kann Ihnen vergewissern, es handelt sich hierbei um keine Straftat, geschweige denn einer 
Ordnungswidrigkeit (OWI). 
Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wird dies ebenso erkennen und den Fall gar nicht erst 
eröffnen. 

Bezüglich Ihrer Recherche der Täterin ergab meine ein anderes Ergebnis. so wird die von Ihnen 
beschuldigte 17 ·jährige Person keine Strafanzeige erhalten, weder von der Staatsanwaltschaft, 
schon gar nicht von Ihnen persönlich. 
Aberauch das wird Ihnen die StaatsanwaltschaftSaarbrücken noch personlieh mitteilen, sofern 
Sie tatsächlich Anzeige erstattet haben sollten. 
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